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Über die Sommermonate gingen die Arbeiten 
in der Straße der Einheit 1 a - c auf Hochtou-
ren weiter. Mittlerweile ist die Entkernung des 
Gebäudes vollständig abgeschlossen. Auch 
die neuen Fenster sowie die Balkontüren wur-

den bereits verbaut. Das macht den Weg frei 
für die  darauf folgenden Fassadenarbeiten. In 
den kommenden Wochen sind an der Fassade 
umfangreiche Dämmungs- und Putzarbeiten 
geplant. Im Inneren des Gebäudes begannen 
im Anschluss an die Entkernung Maurerarbei-
ten zur Anpassung der Grundrisse. Da die bis-
herigen Türstürze der meisten Innentüren nicht 
der heutigen Norm entsprachen, wurden auch 
diese neu gesetzt. 

Damit der neue Fahrstuhlschacht sicher steht, 
führten wir eine Bohrpfahlgründung durch. Ins-
gesamt stabilisieren nun sieben Micro-Bohr-
pfähle mit einer Länge 
von jeweils 11,5 m den 
künftigen Schacht. Die 
ursprünglich geplante 
Bohrmethode mit einer 
Spülbohrung erwies sich 
aufgrund des vorge-
fundenen Baugrundes 
leider als nicht prakti-
kabel. Deshalb musste 
eine Alternative her und 
so wurde  kurzerhand 
schweres Gerät organi-
siert. Ein mechanisches 
Bohrgerät wurde auf ei-
ner Raupe mithilfe einer 
Rampe in das Gebäude 
gebracht und bohrte die 
notwendigen Löcher für 
die Bohrpfähle in kurzer 
Zeit, sodass mittlerwei-
le bereits mit der Er-
richtung des Fahrstuhl-
schachtes begonnen 
werden konnte. 

Da auch die Lauben-
gangplanung kurz vor 
ihrem Abschluss steht, 
erfolgt bis Ende dieses 
Jahres die Ausschrei-
bung der dafür notwen-
digen Arbeiten. Bisher 
verläuft die Sanierung 
nach Plan und wenn sich 
dieser Trend fortsetzt, 
können die Arbeiten vo-
raussichtlich bis Ende 
des kommenden Jahres 
abgeschlossen werden.  

Zirka 12,5 Millionen Haushalte in Deutschland 
erhielten die TV-Grundversorgung bisher über 
Breitbandnetze als Teil der Wohnungsmiete. 
Ende 2021 hat der Gesetzgeber die Abschaf-
fung des "Nebenkostenprivilegs" für Kabelge-
bühren beschlossen, welches nun durchge-
setzt wird. Doch was verbirgt sich dahinter? 
Und was bedeutet das für Ihre Antennenge-
bühren?

Unser Unternehmen betreibt bereits seit mehr 
als 30 Jahren die Kabelnetzanlage in Oschatz. 
Nicht nur unsere ca. 1.400 Wohnungen werden 
darüber mit Kabelfernsehen versorgt, sondern 
auch zahlreiche Ein- und Mehrfamilienhäuser 
anderer Hauseigentümer. 

Verfügt ein Mehrfamilienhaus über einen ge-
meinsamen Kabelanschluss, konnten Haus-
eigentümer bzw. die Hausverwaltung die 
Kabelgebühren bisher über die Nebenkosten 
abrechnen. Diese Umlage der Antennenkos-
ten über die Betriebskostenabrechnung auf 
alle Hausbewohner nennt man Nebenkos-
tenprivileg. Die Politik hat die Kabelgebühren 
nun aber aus den Nebenkosten gestrichen, 
um Mietern die Wahlmöglichkeit eines indivi-
duellen Anbieters zu erleichtern. Das entspre-
chende Gesetz trat am 1. Dezember 2021 in 
Kraft. Durch die Änderung des Telekommu-
nikationsgesetzes ist die bisher gängige Be-
rechnung der Antennengebühren für unser 
Unternehmen nur noch bis Ende 2023 mög-
lich. Danach schreibt der Gesetzgeber vor, 
dass der Vertrag zwingend direkt zwischen 
dem Kabelnetzbetreiber und dem jeweiligen 
Nutzer abzuschließen ist und die Gebühren 
separat abgerechnet werden müssen.  

Im Fall eines Hauseigentümers, der unser 
Kabelnetz für seine Mieter nutzt, schloss der 
Vermietende bisher Sammelverträge mit uns 
als Kabelnetzbetreiber ab und berechnete die 
veranschlagten Kosten anteilig über die Ne-
benkostenabrechnung weiter. Aufgrund der 
Gesetzesänderung müssen diese Kabelnetz-
nutzer bei Interesse nun direkt einen Vertrag 

mit unserem Unternehmen abschließen.  

Neben der Notwendigkeit eines neuen Ver-
tragsabschlusses hat die Gesetzesänderung 
darüber hinaus auch sozialrechtliche Konse-
quenzen. Wurden die Kosten für den Kabelan-
schluss bisher vom Jobcenter übernommen, 
wenn diese als Nebenkosten im Mietvertrag 
enthalten waren, haben Bürgergeldempfän-
ger nun kein Recht mehr auf die Übernahme. 
Nach richterlicher Entscheidung sind Empfän-
ger von Bürgergeld nun verpflichtet, die Kos-
ten für den Kabelanschluss zukünftig aus den 
Regelleistungen selbst zu zahlen.

Dieses Vorgehen, dass statt der einmaligen 
Berechnung der Gebühren an den Hausei-
gentümer nun jeder einzelne Kabelanschluss-
nutzer einen Vertrag erhalten und die jewei-
ligen Beträge separat abgerechnet werden 
müssen, stellt einen sehr hohen Verwaltungs- 
und Kostenaufwand für uns als Kabelnetzbe-
treiber dar. Wir gehen derzeit von einer Ver-
vierfachung der notwendigen Kabelverträge 
bis Jahresende aus. Leider führt dieser bü-
rokratische Mehraufwand im Umkehrschluss 
- wie bei allen Kabelanbietern - zu leicht stei-
genden Antennengebühren ab kommendem 
Jahr. In den vergangenen Wochen wurden 
bereits alle Mieter und Antennennutzer schrift-
lich über diese Änderung informiert und ent-
sprechende Angebote unterbreitet. Wir freuen 
uns sehr, dass der überwiegende Teil unserer 
Nutzer mit unserem Service zufrieden ist und 
uns weiterhin als Kabelanbieter gewählt hat.

Mit dem Kabelfernsehen der Oschatzer 
Wohnstätten GmbH stehen Ihnen zum Preis 
von nur 12,50 EUR pro Monat inkl. MwSt. 
eine Vielzahl von Fernsehprogrammen und 
zahlreiche Radiosender zur Verfügung. Mieter 
unseres Unternehmens profitieren zusätzlich 
von der Mehrwertsteuerbefreiung und zah-
len für ihren Antennenvertrag lediglich 10,50 
EUR monatlich. Bei Fragen oder Interesse an 
einem Antennenvertrag kontaktieren Sie gern 
unsere Mitarbeiter.
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die schönste Zeit des Jahres ist wie im 
Flug vergangen. Trotz der Urlaubs- und 
Ferienzeit in den letzten Monaten sind wir 
mit unseren aktuellen Projekten wieder ein 
gutes Stück vorangekommen. 

Firmenintern und für unsere Mieter kaum 
wahrnehmbar, arbeiten unsere Mitarbeiter 
seit mehreren Wochen an der Änderung 
aller Antennenverträge. Warum wir das 
machen und was das für Sie als Antennen-
kunden bedeutet, erfahren Sie im folgen-
den Artikel.

Auch auf unserer Großbaustelle in der 
Straße der Einheit 1 a - c gingen die Ar-
beiten während der Ferien weiter. Erfahren 
Sie auf Seite 3, welche Fortschritte der Bau 
in den vergangenen Wochen gemacht hat 
und welche Hürden wir bei den vorberei-
tenden Arbeiten für den Fahrstuhlschacht 
überwinden mussten.

Ein Thema, welches uns sehr am Herzen 
liegt, ist die Erhöhung der Heizkostenvor-
auszahlungen. Bereits in der letzten Aus-
gabe haben wir über die Notwendigkeit 
dieser Maßnahme berichtet. Da wir aller-
dings weiterhin täglich Fragen dazu erhal-
ten, möchten wir noch einmal erläutern, 
warum wir diesen Schritt gehen mussten.

Unser gesamtes Team wünscht Ihnen ei-
nen hoffentlich goldenen Herbst und viel 
Vergnügen beim Lesen unseres Mieterma-
gazins.

Ihr
Marc Etzold
Geschäftsführer 
Oschatzer Wohnstätten GmbH
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GLASFASERAUSBAU GEHT WEITER
SCHNELLES INTERNET

Ein großer Teil der Oschatzer Wohnhäuser ver-
fügt bereits über einen Glasfaseranschluss der 
Deutschen Telekom AG. Damit noch mehr Nut-
zer von schnellem Internet profitieren können, 
wird der Glasfaserausbau in den kommenden 
Wochen und Monaten im gesamten Stadtgebiet 
weitergeführt. 

Sollten Sie sich für Glasfaser entscheiden, gilt 
es einige Hinweise zu beachten, um Schäden 
und unnötige Kosten zu vermeiden.

• Voraussetzung für die Installation ist der Ab-
schluss eines gültigen Vertrages mit einem 
Anbieter (z. B. Telekom).

• Anschließend informieren Sie unsere 
Mitarbeiter. Wir beauftragen einen Elek-
triker, der eine  zur Installation notwendige 
Doppelsteckdose über Ihrer Wohnungstür 
anbringt. Dieser Schritt ist für Sie kostenfrei. 

• Erst nachdem die Dosen angebracht wur-
den, vereinbaren Sie einen Termin mit 
der Deutschen Telekom zur Installation 
des Modems innerhalb Ihrer Wohnung. 

• Welche Vorgaben bei der Installation 
des Modems zu beachten sind, kön-
nen Sie auch ganz bequem online auf  
www.oschatz-wohnen.de nachlesen.









Die ursprünglich geplante Spülbohrung funktionierte 
aufgrund des Baugrundes nicht wie gewünscht.

 Mit schwerem Gerät 
wurden die Micro-Bohrpfäh-
le schließlich mechanisch 
gebohrt.



Bereits in der letzten Ausgabe unseres Mieter-
magazins haben wir ausführlich über die Not-
wendigkeit der Erhöhung unserer Nebenkosten 
berichtet. Noch immer erreichen uns fast täglich 
Fragen von Mietern, weshalb die Nebenkosten 
plötzlich steigen, obwohl sich doch aus der letz-
ten Abrechnung ein Guthaben ergab.

Anders als Hauseigentümer haben die Mieter 
der Oschatzer Wohnstätten GmbH bisher 

noch nicht viel von 
den gestiegenen 

Heizkosten gespürt. Grund dafür ist vor allem 
ein sehr günstig vereinbarter Gaspreis, welcher 
im Corona-Krisenjahr 2020 mit einem Gas-
versorger für einen Zeitraum von drei Jahren 
vertraglich vereinbart wurde. Zur Erinnerung: 
In 2020 lagen die Energiepreise aufgrund der 
neuen und unbekannten globalen Lage auf ei-
nem Rekordtief. Dies ermöglichte uns den Ver-
tragsabschluss zu sehr guten Konditionen von  
23,00 EUR netto pro MWh. Wie viele Vermie-

ter mussten wir im vergangenen Jahr auf 
Grund der angekündigten Gasumla-

ge die Heizkostenvorauszahlungen  
bereits schon einmal anpassen. 
Dass die Umlage schlussendlich 

doch nicht erhoben wurde, war 
zum Zeitpunkt der Erhöhung 

nicht abzusehen und 
da nach dem 

Kippen der 
Gasumlage 
nicht klar 

war, welche 
w e i t e r e n 

oder alterna-
tiven Regelun-

gen der Gesetz-
g e b e r 

e r -

lassen würde, wurden die erhöhten Vorauszah-
lungen  vorerst beibehalten.

Fassen wir also zusammen: Im vergangenen 
Jahr bezogen unsere Mieter trotz extrem gestie-
gener Heizkostenpreise ihr Gas zu sehr güns-
tigen Konditionen aus dem Jahr 2020. Hinzu 
kommt ein weiterer "Puffer" aus der Erhöhung 
der Heizkostenvorauszahlung aufgrund der an-
gekündigten Gasumlage. Ebenso positiv wirkte 
sich die Verrechnung des von der Bundesregie-
rung beschlossenen Dezemberabschlages für 
2022 sowie ein geringerer Gasverbrauch von 
insgesamt ca. 30 % über unseren gesamten 
Bestand hinweg positiv auf die Nebenkosten-
abrechnung für das Abrechnungsjahr 2022 aus.

Leider treffen diese Sachverhalte für das Ab-
rechnungsjahr 2024 so aber nicht mehr zu. Da 
der aktuelle Energieversorgungsvertrag zum 
Ende des Jahres ausläuft, musste ein neuer 
Vertrag abgeschlossen werden. Infolgedessen 
werden sich die bisher bestehenden Konditi-
onen für Gas spürbar erhöhen. Zwar sind die 
Preise seit Anfang 2023 etwas gesunken, ste-
hen allerdings noch immer in keinem Verhältnis 
zu den Gaspreisen aus dem Jahr 2020. Trotz 
vorausschauender Beobachtung der Preisent-
wicklung liegt der zukünftige Gaspreis nun bei 
67,00 EUR netto pro MWh, was einer Preisstei-
gerung von ca. 290 Prozent entspricht. Hinzu 
kommt, dass seitens der Regierung aktuell kei-
ne weiteren Entlastungen geplant sind.

Um unsere Mieter am Ende des kommenden 
Abrechnungszeitraumes von einer doppelten 
Belastung durch sehr hohe Nachzahlungen 

und zusätzlich stark steigenden Nebenkos-
tenvorauszahlungen zu bewahren, sehen 

wir eine frühzeitige Erhöhung der Vor-
auszahlung als unbedingt notwendig - 

auch wenn in der letzten Abrechnung 
ein Guthaben ausgezahlt wurde. Die 

Höhe der neuen Abschläge wurde 
mit der letzten Nebenkostenab-
rechnung bereits schriftlich mit-
geteilt. 

Wenn Sie als Mieter bereits 
absehen können, dass Ihnen 
die Zahlung der erhöhten Be-
triebskosten nur schwer oder 
nicht möglich ist, dann zögern 
Sie bitte nicht, auf uns zuzu-
kommen. Unsere Mitarbeiter 
stehen Ihnen zur Seite und 
versuchen, gemeinsam mit 
Ihnen eine Lösung zu finden. 
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In Zeiten  stark steigender Baukosten und ungünstiger 
Zinsen auf Baukredite legen immer mehr Bauwillige 
ihre Pläne vorerst auf Eis. Mit unserem 160 qm gro-
ßen Einfamilienhaus mitten im Herzen von Oschatz 
können Sie Ihr Häuschen ganz einfach ohne teuren 
Bankkredit mieten. 

Bis es soweit ist dauert es allerdings noch ein wenig. 
Nach einer  langwierigen Planungs- und Genehmi-

gungsphase startet nun 
der Umbau des ehemaligen 
Geschäfts- und Wohnhauses 
in ein modernes Stadthaus. Im 
Erdgeschoss wird die ehemalige 
Geschäftseinheit in eine großzügi-
ge Küche mit anliegendem Abstell-
raum sowie einem Gäste-WC umge-

baut. Außerdem findet man hier den 
Zugang zur Loggia mit einem angrenzenden kleinen 
Garten und Abstellräumen für Fahrräder etc.

Im ersten Obergeschoss liegen zukünftig das Wohn-
zimmer, ein Badezimmer sowie ein Schlafzimmer. 
Zwei weitere Wohnräume befinden sich im zweiten 
Obergeschoss. Diese eignen sich besonders als 
Schlaf-, Arbeits- oder Gästezimmer.

Telefon: 03435 652-0
info@oschatz-wohnen.de
www.oschatz-wohnen.de 
 

Mietersprechzeiten:
Mo. und Fr.  10:00 - 12:00 Uhr 
Di.  und Mi.  geschlossen
Do.                 14:00 - 17:30 Uhr

Geschäftszeiten:
Mo. und Mi.  08:00 - 16:00 Uhr
Di.  und Do.  08:00 - 18:00 Uhr
Fr.                 08:00 - 13:00 Uhr

UNSERE MITARBEITER SIND GERN FÜR SIE DA!
Oschatzer Wohnstätten GmbH | Lutherstraße 17 | 04758 Oschatz

SPORERSTR. 13
SANIERUNG

Alle Infos zum Umbau unter 
www.oscha tz -wohnen .de


